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WAHLORDNUNG 

 
Aufgrund von § 9 Abs. 3 b der Satzung des 
Deutschen Berufsverbandes der Hals-Nasen-
Ohrenärzte e. V. hat der Gesamtvorstand in 
seiner Sitzung am 18.02.2007 folgende Wahl-
ordnung gemäß § 6 der Satzung beschlossen: 
 
A. Landesgruppen 
 

I. Allgemeines 
Die Bezirksvorsitzenden und ihre Stellvertreter 
werden von den Mitgliedern der Bezirksgrup-
pen aus ihren Reihen gewählt. Die Landesvor-
sitzenden und ihre Stellvertreter werden von 
den Bezirksvorsitzenden aus ihren Reihen ge-
wählt. Die Wahlen finden alle 4 Jahre statt. 
Wiederwahl ist zulässig. 
Die Wahlen in den Bezirks- und Landesgrup-
pen werden unter Aufsicht eines Wahlaus-
schusses durchgeführt, der vom Gesamtvor-
stand gewählt wird. Der Wahlausschuss be-
steht aus 2 Mitgliedern. Für jedes Mitglied des 
Wahlausschusses ist ein Stellvertreter zu wäh-
len. Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten 
im Übrigen die Wahlrechtsgrundsätze des Arti-
kels 38 Abs. 1 des Grundgesetzes. 
Wahlberechtigt und wählbar sind die ordentli-
chen Mitglieder des Deutschen Berufsverban-
des der Hals-Nasen-Ohrenärzte e. V. Neu ein-
tretende ordentliche Mitglieder erhalten das 
aktive und passive Wahlrecht, wenn ihre Auf-
nahme in den Verband durch den Geschäfts-
führenden Vorstand bis spätestens 3 Wochen 
vor Ende der Frist für die Einreichung der 
Wahlvorschläge zur Wahl der Bezirksvorsitzen-
den erfolgt und bestätigt ist. Ferner muss der 
von den neu eintretenden ordentlichen Mitglie-
dern zu entrichtende Mitgliedsbeitrag bei der 
Geschäftsstelle eingegangen sein. 
Das Wahlverfahren findet in der Zeit vom 1.1. 
bis zum 31.8. des Wahljahres statt. Die einzel-
nen Fristen für Wahlversammlungen, Abgabe 
der Wahlvorschläge und die Durchführung der 
Wahlen werden vom Geschäftsführenden Vor-
stand im Benehmen mit dem Wahlausschuss 
festgelegt. 
Die Fristen für etwaig notwendig werdende 
Nachwahlen werden vom Geschäftsführenden 
Vorstand im Benehmen mit dem Wahlaus-
schuss umgehend festgelegt. Sämtliche Wah-
len werden als Briefwahlen durchgeführt. 
Die einheitlichen Briefwahlen in den Bezirks- 
und Landesgruppen werden unter Aufsicht des 

Wahlausschusses über die Geschäftsstelle des 
Verbandes durchgeführt. 
Der Wahlausschuss veröffentlicht umgehend 
nach seiner Bestellung, spätestens jedoch 
4 Wochen vor Beginn des Wahljahres, eine 
Bekanntmachung der Wahl in den HNO-
Mitteilungen des Verbandes. Diese Mitteilung 
muss insbesondere Angaben über Beginn und 
Ende der Wahlfristen, die Wahlberechtigung 
und Wählbarkeit sowie die Anschrift des Wahl-
ausschusses, an die die Wahlvorschläge und 
die Wahlbriefe zu senden sind, enthalten. 
 
II. Wahlvorschläge 
1. Die Aufstellung der Kandidaten für den 

Bezirksvorsitzenden und seinen Stellvertre-
ter erfolgt in einer Wahlversammlung der 
Bezirksgruppe. Die zur Wahl vorgeschla-
genen Mitglieder sollen anwesend und 
müssen zur Kandidatur bereit sein. Die 
Wahlversammlung muss vom amtierenden 
Bezirksvorsitzenden mit einer Einladungs-
frist von mindestens 14 Tagen rechtzeitig 
einberufen und geleitet werden, bei seiner 
Verhinderung durch seinen amtierenden 
Stellvertreter, falls auch dieser verhindert 
ist, muss der amtierende Landesvorsitzen-
de oder sein Stellvertreter die Versamm-
lung einberufen und leiten. 

 
2. Die Wahlvorschläge werden vom Ver-

sammlungsleiter dem Wahlausschuss über 
die Geschäftsstelle umgehend zugeleitet 
zur Vorbereitung der Briefwahl. Die Wahl-
vorschläge müssen insbesondere die An-
gabe von Vor- und Zuname, Geburtsdatum 
und Anschrift des Kandidaten enthalten. 
Jeder Vorschlag darf nur einen Namen für 
die Wahl des Bezirksvorsitzenden und sei-
nes Stellvertreters enthalten. Die Anzahl 
der Wahlvorschläge ist nicht begrenzt. Die 
Wahlvorschläge müssen dem Wahlaus-
schuss spätestens 3 Wochen vor der Wahl 
(dem entspricht der Termin der Aussen-
dung der Briefwahlunterlagen) vorliegen. 

 
3. Die gewählten Bezirksvorsitzenden benen-

nen dem Wahlausschuss über die Ge-
schäftsstelle des Verbandes aus ihren Rei-
hen Kandidaten für die Wahl der Landes-
vorsitzenden. Die Benennung dieser Kandi-
daten kann schriftlich ohne eine Versamm-
lung der Bezirksvorsitzenden erfolgen. Eine 
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Versammlung der Bezirksvorsitzenden zur 
Aufstellung der Kandidaten muss einberu-
fen werden vom amtierenden Landes-
vorsitzenden, wenn mindestens 25 % der 
neugewählten Bezirksvorsitzenden dies bei 
ihm beantragen. Die Kandidaten sind bei 
Nennung von den sie vorgeschlagenen Be-
zirksvorsitzenden zu benachrichtigen und 
haben dem Wahlausschuss über die Ge-
schäftsstelle schriftlich ihre Bereitschaft zur 
Kandidatur mitzuteilen. Diese Bereit-
schaftserklärung und die Wahlvorschläge 
müssen dem Wahlausschuss spätestens 3 
Wochen vor der Wahl (dem entspricht der 
Termin der Aussendung der Briefwahlunter-
lagen) vorliegen. 

 
III. Wahlfristen 
Die Frist für die Wahl der Bezirksvorsitzenden 
bzw. der Landesvorsitzenden und ihrer jeweili-
gen Stellvertreter beginnt 5 Tage (Poststempel) 
nach Aussendung der Briefwahlunterlagen. Sie 
endet 30 Tage später (Datum des Einganges 
bei der Geschäftsstelle). Nach dem Ende der 
Wahlfrist eingehende Stimmen sind ungültig. 
 
IV. Wählerliste 
Die Wählerliste wird nach Bezirksgruppen ge-
gliedert, in der Geschäftsstelle erstellt und dem 
Wahlausschuss vorgelegt. Sie ist auf Anforde-
rung von der Geschäftsstelle jedem Bezirksvor-
sitzenden vom 30. bis zum 14. Tag vor der 
Wahl zuzusenden und von diesem zur Einsicht 
auszulegen. Während dieser Frist können Ein-
wände gegen die Richtigkeit der Wählerliste 
beim Wahlausschuss schriftlich vorgelegt wer-
den durch Einschreiben mit Rückschein. Der 
Wahlausschuss entscheidet durch Abstimmung 
über den Einspruch. 
 
V. Ausübung des Wahlrechtes 
Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben. 
Stimmübertragungen sind nicht zulässig. 
 
VI. Wahlverfahren 
1. Die Wahl der Bezirksvorsitzenden und ihrer 

Stellvertreter wird als Briefwahl durchge-
führt. Bei Stimmengleichheit von 2 oder 
mehr Kandidaten erfolgt innerhalb von 3 
Wochen nach Bekanntgabe der Wahler-
gebnisse ein erneuter Briefwahlvorgang, 
bei dem nur zwischen den Wahlkandidaten 
mit gleicher höchster Stimmenzahl zu wäh-
len ist. Bei abermaliger Stimmengleichheit 
können sich die Kandidaten auf die Teilung 
der Amtszeit einigen; andernfalls entschei-
det der Wahlausschuss durch das Los. 

 
2. Die Wahl der Landesvorsitzenden und ihrer 

Stellvertreter wird als Briefwahl nach der 
Wahl der Bezirksvorsitzenden durchgeführt. 

Wahlberechtigt sind die gewählten Bezirks-
vorsitzenden. Bei Stimmengleichheit gilt die 
Regelung unter VI Nr. 1. 

 
3. In den Bundesländern, in denen nur eine 

Landesgruppe ohne Bezirksgruppengliede-
rung besteht, erfolgen Vorbereitungen und 
Durchführung der Wahl des Landesvorsit-
zenden analog der Wahl der Bezirksvorsit-
zenden der übrigen Bundesländer und die-
ser zeitgleich. 

 
4. Der Landesvorsitzende muss innerhalb von 

2 Monaten eine außerordentliche Mitglie-
derversammlung der Bezirksgruppe einbe-
rufen zur Abberufung und Nachwahl des 
Bezirksvorsitzenden, wenn mindestens 
25 % der ordentlichen Mitglieder der Be-
zirksgruppe dies schriftlich durch Ein-
schreiben mit Rückschein beantragt haben. 
Wiederwahl des abberufenen Bezirksvor-
sitzenden ist zulässig. Die Nachwahl erfolgt 
unter Aufsicht des Wahlausschusses über 
die Geschäftsstelle des Verbandes als 
Briefwahl. 

 
5. Der Geschäftsführende Vorstand des Ver-

bandes muss innerhalb von 2 Monaten eine 
Sitzung der Bezirksvorsitzenden der Lan-
desgruppe einberufen zur Abberufung und 
Nachwahl des Landesvorsitzenden, wenn 
mindestens 25 % der ordentlichen Mitglie-
der der Landesgruppe dies schriftlich durch 
Einschreiben mit Rückschein beantragt ha-
ben. Wiederwahl des abberufenen Landes-
vorsitzenden ist zulässig. Die Nachwahl er-
folgt unter Aufsicht des Wahlausschusses 
über die Geschäftsstelle des Verbandes als 
Briefwahl. 

 
6. Scheidet ein Bezirksvorsitzender mehr als 

12 Monate vor Ablauf seiner Amtszeit aus 
anderen Gründen aus, so ist innerhalb von 
3 Monaten ein Nachfolger zu wählen. Die 
Nachwahl erfolgt nach Einberufung der 
Wahlversammlung durch den stellvertre-
tenden Bezirksvorsitzenden analog den 
Bestimmungen über das Wahlverfahren. 

 
7. Scheidet ein Landesvorsitzender mehr als 

12 Monate vor Ablauf seiner Amtszeit aus 
anderen Gründen aus, so ist innerhalb von 
3 Monaten ein Nachfolger zu wählen. Die 
Nachwahl erfolgt analog den Bestim-
mungen über das Wahlverfahren unter Auf-
sicht des Wahlausschusses über die Ge-
schäftsstelle des Verbandes als Briefwahl. 

 
8. Für die Stellvertreter der Bezirks- und Lan-

desvorsitzenden  gelten die Regelungen 
über das Wahlverfahren entsprechend. 
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VII. Ermittlung des Wahlergebnisses 
1. Eingehende Wahlbriefe werden sofort mit 

dem Eingangsstempel versehen. 
 
2. Der Wahlausschuss ermittelt unverzüglich 

und ohne Unterbrechung nach Ende der 
Wahlfristen das Wahlergebnis. 

 
3. Der Wahlausschuss prüft anhand der Wäh-

lerliste die Wahlberechtigung des Absen-
ders. 

 
4. Über die Feststellung des Wahlergebnisses 

ist vom Wahlausschuss eine Niederschrift 
anzufertigen und bei der Wahl dem Be-
zirksvorsitzenden und dem amtierenden 
Landesvorsitzenden zuzusenden. Die Nie-
derschrift muss gegliedert werden nach 
Bezirksgruppen, insbesondere Angabe ü-
ber die Zahl der Wahlberechtigten, die Zahl 
der Wähler und der abgegebenen Stim-
men, die Zahl der ungültigen Stimmen so-
wie der Namen der gewählten Bezirksvor-
sitzenden und ihrer Stellvertreter. In den 
Landesgruppen ohne Bezirksgruppenglie-
derung ist dem amtierenden Lan-
desvorsitzenden in analoger Weise das 
Wahlergebnis mitzuteilen für die Neuwahl 
des Landesvorsitzenden. Bei der Wahl der 
übrigen Landesvorsitzenden ist das Wahl-
ergebnis dem amtierenden Landesvor-
sitzenden in entsprechender Weise mitzu-
teilen. 

 
VIII. Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
1. Der Wahlausschuss verständigt die Ge-

wählten umgehend über ihre Wahl. 
 
2. Der amtierende Geschäftsführende Vor-

stand veröffentlicht die Wahlergebnisse im 
nächsten Heft der HNO-Mitteilungen des 
Verbandes und setzt damit den Stichtag für 
ihre Endgültigkeit. 

 
IX. Amtszeit 
1. Die neugewählten Bezirks- und Landesvor-

sitzenden haben binnen 2 Wochen nach 
Bekanntgabe durch den Wahlausschuss ih-
re Annahme der Wahl gegenüber dem 
Wahlausschuss und gegenüber dem jewei-
ligen Amtsvorgänger zu erklären. 

 
2. Die neugewählten Bezirks- und Landesvor-

sitzenden übernehmen ihr Amt mit dem 
Tag der Annahme der Wahl. 

 
X. Wahlanfechtung 
1. Jeder für eine bestimmte Wahl Wahlbe-

rechtigte kann binnen 21 Tagen nach Ver-
öffentlichung des Wahlergebnisses die 

Wahl beim Geschäftsführenden Vorstand 
anfechten. 

 
2. Die Wahl ist ungültig, wenn durch den ge-

rügten Verstoß ein anderes Wahlergebnis 
als ohne Verstoß erzielt worden wäre. 

3. Wird die Ungültigkeit der Wahl ausgespro-
chen, so ist eine Neuwahl anzuordnen. 
Dies ist innerhalb von 4 Wochen bekannt-
zumachen und in den bei der Erstwahl gül-
tigen Fristen durchzuführen. 

 
4. Beschränkt sich die Wahlanfechtung auf 

eine bestimmte Bezirks- oder Landesgrup-
pe und ist die Ungültigkeit der Wahl inso-
weit ausgesprochen worden, erfolgt eine 
Neuwahl nur in den jeweiligen Bezirks- und 
Landesgruppen. 

 
B. Landesverbände 
 

In Bereichen der Landesärztekammern, in de-
nen Landesverbände als Zweigvereine des 
Deutschen Berufsverbandes der Hals-Nasen-
Ohrenärzte in der Rechtsform rechtsfähiger 
Vereine bestehen, werden die Wahlen nach 
dem in der jeweiligen Satzung des Zweigver-
eins festgelegten Verfahren durchgeführt. Er-
gänzend gilt die vorliegende Wahlordnung. 
 
Das Wahlverfahren findet statt im Wahljahr in 
der Zeit zwischen dem 01.01. und dem 31.08. 
 
Das Protokoll zur Wahl mit Angaben zur Durch-
führung und den Ergebnissen ist dem Wahl-
ausschuss des Deutschen Berufsverbandes 
der Hals-Nasen-Ohrenärzte über die Bundes-
geschäftsstelle bis spätestens zwei Wochen 
nach Beendigung der Wahl zuzustellen.  
 
C. Wahlakten 
Die Wahlakten sind bis zum Ablauf der jeweili-
gen Amtszeit aufzubewahren. 
 
D. Kosten 
Die gesamten Kosten der Wahl, ausgenommen 
Fahrtkosten der Mitglieder zu Wahlversamm-
lungen, gehen bei Wahrung des Wirtschaftlich-
keitsgebotes zu Lasten des Deutschen Berufs-
verbandes der Hals-Nasen-Ohrenärzte e. V. 
 
E. Inkrafttreten 
Die vorliegende Wahlordnung ist nicht Bestand-
teil der Satzung des Deutschen Berufsverban-
des der Hals-Nasen-Ohrenärzte e. V. 
Sie tritt nach Beschluss des Gesamtvorstandes 
des Deutschen Berufsverbandes der Hals-
Nasen-Ohrenärzte e. V. am 01.01.2008 in 
Kraft; zum selben Zeitpunkt tritt die bisher gülti-
ge Wahlordnung außer Kraft. Die Wahlordnung 
wird spätestens 4 Wochen vor Inkrafttreten vom 
Geschäftsführenden Vorstand in den HNO-
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Mitteilungen des Verbandes oder durch andere geeignete Bekanntmachungen veröffentlicht. 
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